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^ AHV-RATGEBER

Höhere AHV/IV-Renten
und EL ab Januar 2007
Der Bundesrat passt die AHV/
IV-Renten in der Regel alle
zwei Jahre der Lohn- und Preis-

entwicklung an. Nachdem die
letzte Anpassung auf 2005 er-
folgt ist, werden die Renten
der AHV/IV auf Januar 2007 um
durchschnittlich 2,8 Prozent
erhöht und die für Ergänzungs-

leistungen (EL) massgebenden
Grenzwerte angehoben.

Neue Leistungen
Nach Beschluss des Bundesrates

werden die Renten der AHV/IV
um durchschnittlich 2,8 Prozent

erhöht. Die Anpassung erfolgt

gestützt auf Artikel 33ter AHVG

und entspricht dem Mittel der

Entwicklung des Lohnindexes

und des Landesindexes der Kon-

sumentenpreise seit der letzten

Anpassung («Mischindex»).

Gleichzeitig hat der Bundesrat

die für Ergänzungsleistungen zur
AHV/IV massgebenden Grenz-

werte, insbesondere den durch

die EL gewährleisteten Lebens-

bedarf, angehoben.

Anpassungen bei den Beiträgen
Als Folge der Leistungserhöhun-

gen ergeben sich auch Anpassun-

gen bei den Beiträgen. Besonders

wichtig ist die Erhöhung des

AHV/IV/EO-Mindestbeitrags auf

445 Franken im Jahr für Ver-

sicherte in der Schweiz. Zudem

hat der Bundesrat die Grenzwer-

te der sinkenden Beitragsskala
für Selbstständigerwerbende und
Arbeitnehmende ohne beitrags-

Pflichtigen Arbeitgeber auf min-
destens 8900 Franken und höchs-

tens 53100 Franken festgesetzt.

Was müssen Versicherte tun?

Die neuen Leistungen werden

von Amtes wegen ausgerichtet,

sodass Versicherte grundsätzlich
nichts unternehmen müssen.

Vorbehalten bleibt die Melde-

pflicht bei wesentlichen Ände-

rungen der persönlichen oder

wirtschaftlichen Verhältnisse im
Einzelfall.

Laufende Renten der AHV/IV
werden automatisch umgerech-

net und auf Januar 2007 den

neuen Ansätzen angepasst.

Laufende Ergänzungsleistun-

gen (EL) werden auf den bisheri-

gen Grundlagen umgerechnet,
sofern der zuständigen EL-Stelle

keine Änderungen der person-

Dr. Rudolf Tuor leitete von 1977

bis 2006 eine Ausgleichskasse.

Er ist Spezialist für Sozialver-

Sicherungen und mit Pro Senec-

tute seitJahrzehnten verbunden.

liehen oder wirtschaftlichen Ver-

hältnisse gemeldet wurden.

Änderungen der persönlichen
oder wirtschaftlichen Verhältnis-

se sind der zuständigen EL-Stelle

oder Ausgleichskasse sofort zu
melden, damit Leistungen allen-

falls angepasst werden können.

Im Januar 2007 werden die

neuen Leistungen wie gewohnt
ausbezahlt. Bei Unklarheiten
über die Berechnung oder Aus-

Zahlung der neuen Leistungen
stehen die zuständigen Aus-

gleichskassen oder EL-Stellen zu

gegebener Zeit zur Verfügung.

AHV/IV: RENTEN UND EL-LEBENSBEDARF - WERTE 2007

Renten der AHV/IV gemäss Skala 44 bei voller Beitragsdauer

Individuelle Renten für Einzelpersonen

Mindestens CHF1105.—im Monat CHF13 260.—im Jahr

Höchstens CHF 2210.—im Monat CHF 26 520 —im Jahr

Plafonierter Rentenanspruch für Ehepaare (maximal 150% einer individuellen Höchstrente)
Der Rentenanspruch von rentenberechtigten Eheleuten ist insgesamt auf
höchstens CHF 3315.—im Monat CHF 39 780.—im Jahr begrenzt.

Vorbehalt: Kürzung nach Rentenvorbezug beziehungsweise Zuschlag nach Rentenaufschub

Lebensbedarf für EL-Berechnung
für Alleinstehende
für Ehepaare
für Kinder und Waisen (reduzierter Satz ab 3. Kind)

CHF 18 140- im Jahr

CHF 27210.- im Jahr

CHF 9480.-im Jahr

BVG-Freizügigkeitskonto oder Sozialhilfe?
Ich bin 58-jährig und lebe zur-
zeit von Sozialhilfe, da ich kei-

ne Stelle mehr gefunden habe.

Wegen Rückenproblemen und
Arthrose bin ich nicht mehr

voll belastbar, habe mich aber
bei der IV nicht angemeldet, da

ich «zu wenig krank» bin. Mein

Pensionskassenkapital liegt
auf einem Freizügigkeitskonto.

Gemäss meiner Sozialberate-
rin müsste ich «zwei Jahre vor
der AHV vom Kapital leben»,

wenn ich noch auf Sozialhilfe

angewiesen sein sollte. Nun

frage ich Sie, ob dies zutrifft.
Wie lange kann in die BVG-

Sammeleinrichtung einbezahlt
werden, und wann könnte ich

in Rente gehen?
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RATGEBER | AHV

Gerne nehme ich aufgrund Ihrer

Angaben zu den verschiedenen

Fragen Stellung.
Die Prinzipien der Sozialhilfe sind

in den Richtlinien der Schweize-

rischen Konferenz für Sozialhilfe

(SKOS-Richtlinien) umschrieben.

Sozialhilfe ist in kantonalen Ge-

setzen geregelt und wird über
Steuern finanziert. Sie soll unter-
stützten Personen neben Exis-

tenzsicherung auch Teilhabe am

wirtschaftlichen und sozialen Le-

ben ermöglichen sowie berufliche

und soziale Integration fördern.

Auch persönliche Hilfe ist zentra-
1er Teil der Sozialhilfe.

Wesentliches Kriterium der So-

zialhilfe ist die «Subsidiarität».

Bevor Sozialhilfe bezogen wird,
sind allfällige privat- oder öffent-

lich-rechtliche Ansprüche auszu-

schöpfen: Leistungen der Sozial-

Versicherung, familienrechtliche

Ansprüche, Ansprüche aus Ver-

trag, Schadenersatz oder bei-

spielsweise für Stipendien.
Nach dem Prinzip der Indivi-

dualisierung soll die Hilfeleistung
dem Einzelfall angepasst sein.

Neben allgemeinen Zielen der

Sozialhilfe sind auch die Bedürf-

nisse der betroffenen Personen

zu beachten. Dies setzt eine ent-

sprechende Analyse der konkre-

ten Situation und eine professio-

nelle Planung der Hilfe voraus.

In der Sozialhilfe gilt grund-
sätzlich Rückerstattungspflicht

bezogener Leistungen, wenn dies

später zumutbar ist. Dabei ist
die Zumutbarkeit im Einzelfall zu

berücksichtigen. Da Erreichen

wirtschaftlicher Unabhängigkeit
im Vordergrund steht, wird emp-
fohlen, von Rückerstattungen

aus späteren Erwerbseinkommen

in der Regel abzusehen.

Zwar besteht ein verfassungs-

massiges Recht auf Hilfe in Not-

lagen (Art. 12 BV), doch kann die

kantonal geregelte Sozialhilfe nur
so weit rechtlich durchgesetzt

werden, als Leistungen offen-

sichtlich willkürlich verweigert
wurden. Die unterschiedlichen
Bedürfnisse im Einzelfall und
die geforderte Individualisierung

und Zumutbarkeit verunmögli-
chen jedoch eine weiter gehende,

betragsmässige Überprüfung in-

dividueller Sozialhilfeansprüche.

Vorrang der Sozialversicherung

gegenüber Sozialhilfe

Im Gegensatz zur Sozialhilfe be-

steht ein individueller Rechts-

anspruch auf Leistungen der So-

zialversicherung. Die klare ge-

setzliche Regelung der Leistungs-

Voraussetzungen ermöglicht es

Versicherten, Entscheide der So-

zialversicherungsorgane auf dem

Rechtsweg nicht nur auf allfällige
Willkür, sondern auch auf die

Richtigkeit der Betragsberech-

nung der individuellen Leistung
richterlich überprüfen zu lassen.

Bei Sozialversicherungen steht

eine rechtsgleiche Behandlung
der Versicherten im Vordergrund.

Im Allgemeinen werden konkre-

te Leistungen nicht primär durch

individuelle Bedürfnisse, son-
dem vor allem durch Versiehe-

rungsunterstellung, Versiehe-

rungsdauer sowie Prämien- bzw.

Beitragszahlung bestimmt. Wer

die formellen Voraussetzungen
nicht oder nur teilweise erfüllt,
hat denn auch - unabhängig von
den individuellen Bedürfnissen -
grundsätzlich keinen oder nur
teilweisen Ansprach auf Leistun-

gen der Sozialversicherungen.

Wegen des Vorrangs öffentlich-

rechtlicher Ansprüche kann wirt-
schaftliche Sozialhilfe grundsätz-
lieh nur beansprucht werden, so-

weit Geldleistungen der Sozial-

Versicherung nicht genügen, um
den Existenzbedarf zu sichern.

Dabei ist insbesondere abzu-

klären, ob und wann ein Renten-

bezug möglich und zumutbar ist.

Mögü'cüfceü des Vorbezugs

der Altersrente der AHV
Dank der 10. AHV-Revision ist es

möglich, Altersrenten der AHV
bereits ein oder zwei Jahre vor
dem ordentlichen Rentenalter zu
beziehen. Zwar werden vorbezo-

gene Renten «lebenslänglich» ge-

kürzt, doch wird bei der Berech-

nung von Ergänzungsleistungen

zur AHV/IV (EL) nur die gekürz-
te Rente als Einnahme gerechnet,

um auch Personen in bescheide-

nen wirtschaftlichen Verhältnis-

sen den Vorbezug der Altersrente

zu ermöglichen. Damit wird die

Kürzung der vorbezogenen Ren-

ten über die EL ausgeglichen.
Nach den SKOS-Richtlinien ist

Rentenvorbezug für langfristig
Unterstützte zumutbar. Dies ent-

spricht der Subsidiarität der So-

zialhilfe und führt zu keinem

Nachteil für Betroffene. Da die An-

sätze für Sozialhilfe grundsätzlich
tiefer sind als die EL-Grenzen,

dürften EL-Berechtigte in der

Regel sogar höhere Leistungen
erhalten als von der Sozialhilfe.

Bem/Kche Vorsorge

/ïir Arbeitnefrmemie

Die berufliche Vorsorge deckt die

Altersvorsorge sowie die Risiken

Tod und Invalidität. Während das

Altersguthaben grundsätzlich
über Beiträge der Erwerbstätigen

geäufnet wird, können vor allem

Arbeitslose unter bestimmten

Voraussetzungen die Risiken Tod

und Invalidität bis zum Bezug
der Altersrente weiter versichern.

Im Gegensatz zur AHV, welche

die ganze Bevölkerung - neben

Arbeitnehmenden auch Selbst-

ständigerwerbende und Nicht-

erwerbstätige - erfasst, ist die be-

rafliche Vorsorge grundsätzlich

nur für Arbeitnehmende obliga-
torisch. So wurde Ihr Pensions-

kassenguthaben nach Aufgabe
der Erwerbstätigkeit zu Recht auf

ein Freizügigkeitskonto überwie-

sen, über das Sie frühestens fünf
Jahre vor dem ordentlichen Ren-

tenalter verfügen können.

Zusammenfassung
Es ist zulässig und auch sinnvoll,

wenn Unterstützte anstelle von
Sozialhilfe die AHV-Altersrente

vorausbeziehen, wird doch die

Kürzung der vorbezogenen Ren-

te für Personen in bescheidenen

wirtschaftlichen Verhältnissen

über EL ausgeglichen.

Wenn - wie in Ihrem Fall -
noch Freizügigkeitsguthaben der

beruflichen Vorsorge vorhanden

sind, erscheint ein Einbezug sol-

cher Leistungen für die Deckung
des Existenzbedarfs zumutbar,
bevor Sozialhilfe beansprucht
werden kann. Je nach Höhe der

Mittel kann allenfalls auf den

Vorbezug der AHV-Rente ver-
ziehtet werden, womit sich die

Rentenkürzung vermeiden lässt.

Ob in Ihrem Fall eine Weiter-

führung der beruflichen Vorsorge

gegen die Risiken Tod und Inva-

lidität möglich und sinnvoll wäre,

lässt sich anhand Ihrer Angaben
nicht beurteilen, ist aber eher

unwahrscheinlich. Da Sie nicht
mehr erwerbstätig sind, können
Sie das Alterskapital der Pen-

sionskasse nicht weiter äufnen.

Für den Vorbezug der AHV-

Rente müssen Sie drei bis vier
Monate vor dem 62. Geburtstag
eine Rentenanmeldung bei Ihrer

Ausgleichskasse einreichen. Das

Anmeldeformular erhalten Sie

bei der Ausgleichskasse, der

AHV-Zweigstelle Ihres Wohnorts

oder über Ihre Sozialarbeiterin.

Vielleicht wird in einer 11.

AHV-Revision der Vorbezug von
Altersrenten neu geregelt. Ihre

Sozialarbeiterin kann Sie zu ge-

gebener Zeit darüber informie-

ren. Auch die für Ihren Wohnort

zuständige Beratungsstelle von
Pro Senectute steht Ihnen zur
Verfügung. Adressen und Tele-

fonnummem aller Pro-Senectute-

Beratungsstellen finden Sie vorne
in jeder Ausgabe der Zeitlupe.
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